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Wann wird ein Ursprungszeugnis… 
 
... benötigt? 
• wenn die Zollbehörde des Importlandes dies generell vorschreibt. 

Die Vorschriften entnehmen Sie dem Export-Nachschlagewerk „K und M“ -  
      Konsulats-und Mustervorschriften.  
• wenn dies der Kunde für das konkrete Geschäft ausdrücklich fordert. 

Diese Information entnehmen Sie Ihrem Vertrag oder Akkreditiv. 
  
... beantragt? 
• wenn sich die Ware in Versandbereitschaft befindet. 
 
In welcher Form wird das Ursprungszeugnis beantragt? 
 
• Es ist der EU-einheitliche Vordruck (Original, roter Antrag, ggf. gelbe Durchschrift) zu 

verwenden. 
• Anmerkungen und Hinweise auf der Vorder- und Rückseite des Antrages sind zu 

beachten. 
• Radierungen und Übermalungen (z.B. mit Tipp-Ex) sind nicht zulässig! 
• Leerräume sind zu entwerten. 
• Wird ein Ursprungszeugnis in mehrfacher Ausfertigung benötigt, so sind Durchschriften 

zu verwenden. Fotokopien des Original-UZ sind nicht zulässig. 
• Alle Exemplare eines Ursprungszeugnisses müssen die gleiche Kenn-Nummer tragen. 

Fehlt auf Durchschriften die Kenn-Nummer, so ist die Kenn-Nummer des Originals im 
dafür vorgesehenen Feld oben rechts einzutragen. Stammen das Original und die 
Durchschrift von zwei verschiedenen Formularverlagen, so ist auf der Durchschrift der 
bestehende Buchstabe zu streichen und der Buchstabe des Originals vor der 
Kennnummer ebenfalls mit einzutragen. 

 
Wie ist das Ursprungszeugnis auszufüllen? 
 
Feld 1: 
Firmierung und Anschrift vollständig und ordnungsgemäß (lt. Handelsregistereintragung, 
Gewerbeanmeldung, usw.) einsetzen. Dies kann auch eine Postanschrift sein. Befindet sich 
eine Firma in einem Insolvenz- oder Liquidationsverfahren, muss der Zusatz „in Insolvenz“ bzw. 
„i.I.“ oder „in Liquidation“ bzw. „i.L.“ zwingend hinter dem Firmennamen angegeben werden. 
 
Feld 2: 
ist grundsätzlich auszufüllen. Falls „an Order“ eingetragen wird, muss das Bestimmungsland 
hinzugefügt werden. 
 
Feld 3: 
Möglichst die offizielle Staatenbezeichnung des Ursprungslandes verwenden, z.B. 
„Bundesrepublik Deutschland“. Im Zweifelsfall bei der IHK nachfragen. 
Bei Aufführung eines oder mehrerer EU-Länder, sollte der Zusatz „Europäische Union“  
in der entsprechenden Sprache in Klammern angefügt werden, z.B. „Bundesrepublik 
Deutschland (Europäische Union)“. Ersatzweise kann auch die offizielle Abkürzung „EU“ 
verwendet werden.   
 
Wird der allgemeine Ursprungsbegriff „Europäische Union“ im Empfangsland akzeptiert, dann 
genügt dieser.  
Bei mehreren Ursprungsländern können diese im Feld 6 getrennt für jede Warenposition 
angegeben werden (siehe 3. Beispiel in unserem Muster). Im Feld 3 ist in diesem Fall zu 
vermerken: „siehe Feld 6“. 
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Feld 4: 
Es kann auf die Beförderungsart (LKW, Schiff, Luftfracht, Bahn, Post) hingewiesen werden. 
 
Feld 5: 
Hier können z.B. Importlizenz-, Auftrags-, Akkreditiv-Nummer o.ä., nicht aber Hersteller- oder 
Exporteurerklärungen eingetragen werden. 
 
Feld 6: 
Aufzuführen sind: Anzahl und Art der Packstücke bzw. „lose“ oder „unverpackt“.  
Eine evtl. Ursprungsangabe in der Packstückmarkierung muss mit dem tatsächlichen Ursprung 
übereinstimmen. Keine versteckte Herstellererklärung aufführen! 
Bei mehreren Warenarten und/oder Ursprungsländern hat eine Unterteilung in laufende 
Nummern zu erfolgen. Bei umfangreichen Warensendungen möglichst anstelle eines 
mehrseitigen UZ einen handelsüblichen Sammelbegriff verwenden, mit dem Hinweis  
„gemäß beigefügter (angesiegelter) Rechnung Nr. .../Packliste/Spezifikation“.  
Grundsätzlich ist eine handelsübliche (allgemeinverständliche) Warenbezeichnung zu 
verwenden. Fantasiebezeichnungen, z.B. aus einem Akkreditiv, können nur zusätzlich 
angegeben werden. „as per L/C ...“. 
Hier sollte in der Regel auch die Angabe der Stückzahl für die einzelnen Positionen erfolgen. 
Kurze Verweise auf Handelsdokumente, Bestellnummer oder ähnliches sind zulässig. 
 
Feld 7: 
Dieses Feld ist stets auszufüllen. Bei verpackter Ware wird empfohlen, hier das Brutto- und 
Nettogewicht anzugeben - auch dann, wenn die Menge durch eine andere Maßeinheit schon 
bestimmt wurde. 
 
Feld 8: (nur im Antragsformular!) 
Der Antragsteller hat anzukreuzen, ob die Ware „im eigenen Betrieb“ oder „in einem anderen 
Betrieb“ hergestellt wurde, ggf. mit detaillierter Ursprungsangabe für jede einzelne Position. Als 
„im eigenen Betrieb“ hergestellt gilt nur die ursprungsbegründende Be- oder Verarbeitung 
gemäß UZK und DA. Auskunft über die Ursprungsregeln erteilt die IHK. Falls „in einem anderen 
Betrieb“ anzukreuzen ist, sind der IHK stets entsprechende Ursprungsnachweise zu übergeben. 
Der Antrag bedarf der rechtsverbindlichen Unterschrift. 
 
Feld 9: (nur im Antragsformular!) 
Nur ausfüllen, wenn der Antragsteller und Absender aus Feld 1 nicht identisch sind.  
Weitere Auskünfte erteilt die IHK. 
 
Rückseite des UZ: 
Bei Bedarf kann der Exporteur hier zulässige Erklärungen abgeben (z.B. Herstellererklärungen, 
positive Ursprungserklärungen) oder zusätzliche Angaben machen  
(statistische Warennummer, Einzelpreise u.ä.), die auf der UZ-Vorderseite nicht gestattet sind. 
 
 
Bitte bedenken Sie: 
 

• Das Ursprungszeugnis ist eine öffentliche Urkunde und Sie sind für die Richtigkeit der 
Angaben durch Ihre rechtsverbindliche Unterschrift voll verantwortlich! 

 
• Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen ohne Mitwirken der IHK sind 

Urkundenfälschungen! 
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Wie ist der Bearbeitungsweg? 
 
 
• Bitte reichen Sie die ausgefüllten Dokumente inkl. dem unterschriebenen UZ-Antrag 

per Post oder persönlich bei der Bescheinigungsstelle der IHK Dresden innerhalb  
der Abfertigungszeiten ein. 

 
• Unter Verwendung der Digitalen Signatur ist auch eine elektronische Beantragung 

möglich. Für weitere Informationen beraten wir Sie gern. 
 
• Eine reibungslose und zeitsparende Abwicklung ist in Ihrem und unserem Interesse.  

Deshalb bitten wir Sie, die einzelnen Unterlagen – insbesondere die 
Ursprungsnachweise – den jeweiligen Vorgängen übersichtlich und revisionssicher 
zuzuordnen. 

 
• Die UZ-Ausstellung durch die IHK Dresden ist nur möglich, wenn 
 

a) das vorgeschriebene Formular formell richtig ausgefüllt ist und 
b) alle Angaben und/oder Nachweise korrekt sind. 

 
 
• Zum Thema Ursprungsrecht/Ursprungsregeln/Ursprungsnachweise und zu zahlreichen 

Sonderfällen (UZ für Zubehör, Ersatzteile usw.) halten wir für Sie im Bedarfsfall 
zusätzliche Informationen bereit. 

 
• Sonder-/Problemfälle bitte vorher mit uns besprechen.  
 

 
Umseitig: Ausfüllmuster ist auf der nächsten Seite!!!  
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